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Wir sind für Sie da!

Im Saarland ist für die Lebensmittel
überwachung zuständig das
Landesamt für Soziales, Gesundheit und 
Verbraucherschutz
Abteilung Veterinär- und lebensmittelwesen
Hochstraße 65, 66115 saarbrücken
tel.: 0681 / 9978 - 4500

für fragen und Hinweise wenden sie sich 
bitte an:
Regionalstelle Mitte
für regionalverband saarbrücken
tel.: 0681 / 9978 - 4550

Regionalstelle Ost
für saarpfalz-kreis, kreis neunkirchen und 
kreis st. wendel
tel.: 0681 / 9978 - 4650

Regionalstelle West
für kreise saarlouis und Merzig-wadern
tel.: 0681 / 9978 - 4600

Die Gesundheitsämter der saarländischen 
Landkreise und des Regionalverband Saar
brücken erreichen Sie hier:
saarbrücken 0681 / 506 - 0
saarlouis 06831 / 444 - 700
Merzig-wadern 06861 / 703 - 320
st. wendel 06851 / 801 - 0
neunkirchen 06824 / 906 - 0
saarpfalz-kreis 06841 / 104 - 0

Händewaschen nicht vergessen!

Personalhygiene: Vor Arbeitsbeginn und nach 
Pausen oder toilettenbesuch Hände waschen!
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen!
Verzehrsfertige lebensmittel, wenn vermeid-
bar, nicht mit bloßen Händen anfassen!
die kunden erwarten saubere Arbeitskleidung!

Hygiene, Sauberkeit und Ordnung verbessern 
die Sicherheit, erleichtern den Arbeitsablauf 
und erhöhen den Umsatz!

S a a r l a n d
Ministerium für Justiz, Arbeit,
Gesundheit und Soziales



Betriebsstätten: stände, Verkaufszelte, mo-
bile Verkaufsfahrzeuge usw. müssen sauber 
sein und instand gehalten werden. eine gute 
lebensmittelhygienepraxis zum schutz der le-
bensmittel gegen nachhaltige Beeinflussung 
(schädlinge, Verunreinigung, tiere, witterungs-
einflüsse, gerüche, hohe temperaturen) muss 
gewährleistet sein; fester untergrund muss 
vorhanden sein, der auch bei nassem wetter 
begehbar ist.

Kühleinrichtungen: leicht verderbliche le-
bensmittel wie fleisch, fleisch- und wurstwa-
ren, feine Backwaren, salate mit Mayonnaise 
usw. dürfen nur gekühlt gelagert und trans-
portiert werden. die kühleinrichtungen dürfen 
nicht überladen werden und müssen sauber 
und instand gehalten werden. ein kontroll-
thermometer muss vorhanden sein.

Aufbewahrung von Lebensmitteln: soweit 
leicht verderbliche lebensmittel nicht inner-
halb von 2 stunden nach Bereitstellung ver-
zehrt sind, müssen sie unter ausreichender 
kühlung bzw. erhitzung und getrennt von an-
deren lebensmitteln aufbewahrt werden. die 
warmhaltetemperatur muss dabei mindestens 
60° C sein, die temperatur bei kühlung darf 
7° C nicht übersteigen. Aufgetaute tiefkühl-
kost und speiseeis dürfen nicht wieder einge-
froren werden, roher fisch und Meeresfrüchte 
sind auf eis oder bei weniger als 2° C aufzube-
wahren. lebensmittel dürfen nur getrennt von 
allen anderen Produkten gelagert werden.

Zusatzstoffe: es dürfen nur erlaubte Zusatz-
stoffe eingesetzt werden (z. B. Phosphat in 
rostwurst, farbstoffe in getränken). Zusatz-
stoffe sind kenntlich zu machen, Angaben auf 
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der Preisliste sind ausreichend.

Trinkwasserversorgung: es dürfen nur zu-
gelassene und mit Prüfzeichen versehene 
schläuche verwandt werden.

Abwasserentsorgung: Muss vorhanden sein.

Handwaschbecken mit fließendem Wasser 
sowie Seifenspender und Einmalhandtü
cher: Müssen leicht erreichbar zur Verfügung 
stehen, mobile Handwaschbecken sind er-
laubt, soweit sie ständig betriebsbereit sind. 
Beim umgang mit leicht verderblichen le-
bensmitteln ist zusätzliche warmwasserver-
sorgung empfohlen.

Oberflächen und Arbeitsgeräte: Müssen 
glatt und leicht zu reinigen sein (z. B. edel-
stahl oder kunststoff).

Abfallbehältnisse, vorzugsweise mit Deckel 
und Fußbedienung: sind so bereitzustellen, 
dass eine nachteilige Beeinflussung von le-
bensmitteln auszuschließen ist.

„Spuckschutz“: Bereiche, in denen lebens-
mittel hergestellt oder vorrätig gehalten 
werden, müssen vor den kunden abge-
schirmt sein.

Geschirrreinigung: sofern keine spülmaschi-
ne vorhanden ist, sollten zwei Spülbehält
nisse (eines mit warmer seifenlauge, eines 
mit klarem wasser zum nachspülen) zur Ver-
fügung stehen; das spülwasser ist der nut-
zung entsprechend zu erneuern.

Alkohol und Tabakwaren: Abgabe nicht an 
Jugendliche!
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Grundsätze: lebensmittel dürfen nur dann an 
dritte abgegeben werden, wenn sie sicher sind. 
die speisen und getränke dürfen also nicht ge-
sundheitsschädlich oder für den Verzehr unge-
eignet sein. Hierfür ist die unternehmerin/der 
unternehmer und damit auch der Verein oder 
Veranstalter verantwortlich, die/der die Verfah-
ren der gewährleistung der sicherheit regelmä-
ßig überprüfen und anpassen muss. gewerb-
liche unternehmerinnen und unternehmer 
müssen diese Maßnahmen dokumentieren. 
Alle Beschäftigten müssen entsprechend ihren 
Aufgaben geschult oder unterwiesen werden. 
Personen, die lebensmittel an dritte abgeben, 
müssen bestimmte gesundheitliche Vorausset-
zungen erfüllen und die einhaltung der Hygie-
ne beachten. sie sind über die entsprechenden 
regelungen nach dem infektionsschutzgesetz 
zu belehren.
gewerbliche unternehmerinnen und unter-
nehmer müssen eine Bescheinigung des ge-
sundheitsamtes über die Belehrung nach in-
fektionsschutzgesetz vorweisen. Personen, die 
an Vereinsfesten ehrenamtlich ein- bis zweimal 
pro Jahr helfen, erhalten diese Belehrung über 
ein informationsblatt. dieses informations-
blatt wird von der zuständigen stadt- bzw. 
gemeindeverwaltung an den Vereinsvorsitzen-
den ausgehändigt, der alle im lebensmittel-
bereich eingesetzten Personen vor Aufnahme 
der Tätigkeit zu unterweisen und auf be-
stehende gesetzliche tätigkeitsverbote (wie 
z. B. durchfall, Hauterkrankungen, die die 
gefahr einer übertragung von krankheitser-
regern über lebensmittel auf andere Men-
schen erkennen lassen usw.) hinzuweisen hat.  
Personalhygiene siehe rückseite.
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Wichtige Hygieneregeln für Vereinsfeste


